
 

 

 

SummerDays Festival 2010 / Haus- und Platzordnung 
Stand 17.03.2010 

 

1. Bändeltausch Beim Eingang zum Festivalgelände oder zum Campingplatz müssen die 
Tickets gegen den entsprechenden Bändel umgetauscht werden. 
Abgerissene oder überdehnte Bändel werden nicht ersetzt. 

2. Campingplatz und 
Camperplatz 

Für den Zutritt ist ein gültiges Festivalticket des entsprechenden Tages und 
ein Campingplatz-/Camper-Ticket erforderlich. Die Benutzung erfolgt auf 
eigenes Risiko. Benützer sind angehalten Abfälle in den abgegebenen 
Abfallsäcken zu entsorgen. 
Die Zelte müssen sehr nahe aneinander aufgebaut werden. Ohne Camping-
/Camper-Ticket aus dem Vorverkauf besteht keine Gewähr für einen Platz. 

Mitgebrachtes Material muss beim Verlassen des Platzes wieder 
mitgenommen werden. Auf dem gesamten Gelände besteht ein ALU- und 
Glasverbot. 
Bei Fehlverhalten wird eine Entschädigung von mindestens CHF 100.00 
erhoben. 

3. Feuer Auf dem Festivalparkplatz, Campingplatz und dem Festivalgelände ist das 
entfachen von Feuer strikt verboten. Auf dem Camperplatz ist das Entfachen 
von Feuer direkt auf dem Boden bzw. mit mangelndem Sicherheitsabstand 
(Mindestabstand 50 cm.) zum Boden verboten. Bei Fehlverhalten wird eine 
Entschädigung von mind. CHF 100.00 erhoben. 

4. Landschäden Die Verursachung von Landschäden ist in jedem Falle zu vermeiden. Bei 
Fehlverhalten wird eine Entschädigung von mindestens CHF 100.00 
erhoben. 

5. Drogen Der Besitz, Verkauf und Konsum von gesetzlich verbotenen Drogen auf dem 
gesamten Gelände ist verboten. 

6. Waffen Sämtliche Schuss-, Sprüh-, Stich-, Schlag-, und Hiebwaffen und andere als 
gefährlich eingestufte Gegenstände insbesondere auch Taschenmesser 
(Sackmesser) dürfen NICHT auf das Festivalgelände (Parkplatz, Festival-, 
Camping- und Camper-Platz) mitgenommen werden. Nur auf dem Camping- 
und Camperplatz sind Taschenmesser (Sackmesser) gestattet, aber ebenso 
keine anderen Waffen wie oben beschrieben. 

7. Ton- / 
Bildaufnahmen 

Foto-, Video- und Tonaufnahmen von den am SummerDays Festival 
auftretenden Künstlern, auch für den persönlichen Gebrauch, sind 
grundsätzlich verboten. 

8. Lebensmittel Esswaren und Getränke werden am Eingang kontrolliert. Besucher die 
Esswaren und Getränke mitführen können abgewiesen werden. 
Auf dem gesamten Gelände (Parkplatz, Festival-, Camping- und Camper-
Platz) besteht ein generelles ALU- und Glasverbot. Der Veranstalter stellt am 
Eingang keine Behälter für das Umschütten zur Verfügung. ALU- und 
Glaswaren werden ersatzlos eingezogen. 
Auf das Festivalgelände dürfen generell keine Esswaren gebracht werden, 
Getränke von maximal 0.5l. pro Person sind erlaubt, nicht aber in ALU- und / 
oder Glasbehältern. 



 

 

9. Pässe Tagespässe vom Freitag haben am Samstag Gültigkeit bis 03.00 Uhr. 
Tagespässe vom Samstag haben am Sonntag Gültigkeit bis 03.00 Uhr. Bis 
zu diesem Zeitpunkt muss das gesamte Festivalgelände verlassen sein. 

10. Fahrzeuge Werden auf eigenes Risiko parkiert. Auf dem Festivalparkplatz wird pro Tag 
wird eine Gebühr von CHF 10.00 erhoben, für die ganze Festivaldauer CHF 
20.00. 

11. Anweisungen Anweisungen des Veranstalters sowie des Sicherheitsdienstes ist strikte 
Folge zu leisten. 

12. Fundbüro Der Veranstalter betreibt ein Fundbüro. Fundgegenstände können beim 
Infostand auf dem Festivalgelände abgegeben oder abgeholt werden. Nach 
dem Festival werden die nicht abgeholten Fundgegenstände im Fundbüro 
Arbon abgegeben (Polizeiposten Arbon). 

13. Gehörschutz Die Verwendung von Gehörschutzpfropfen erfolgt nach eigenem Ermessen, 
jegliche Haftung wird vom Veranstalter abgewiesen. (Gratis Abgabe beim 
Eingang und an der Mixerbar). Der Veranstalter empfiehlt das Tragen von 
einem Gehörschutz. 

14. Haftung  Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung bei Unfällen und Diebstahl ab. 

15. Hausverbot Personen die sich nicht an die Hausordnung halten, werden vom gesamten 
Gelände (Parkplatz, Festival-, Camping- und Camper-Platz) verwiesen und 
gem. Art. 186 StGB mit einem Hausverbot belangt. 
In schwerwiegenden Fällen, kann eine Geldbusse oder eine Strafanzeige 
erfolgen. 

16. Öffnungszeiten ->Festivalparkplatz: Freitag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr 
->Bändeltausch Eingang Hafen und Eingang Badi: Freitag, 11.00 Uhr bis 
Samstag, 23.30 Uhr 

->Bändeltausch Campingplatz: Freitag, 10.00 Uhr bis Samstag, 23.30 Uhr 
->Tageskasse Eingang Hafen: Freitag, 11.00 Uhr bis 23.30 Uhr und Samstag 
10.00 Uhr bis 23.30Uhr 

->Campinggelände: Freitag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr 
->Camperplatz: Freitag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 08.00 Uhr. Nach Sonntag, 
08.00 Uhr, ist keine Wegfahrt mehr möglich wegen dem SlowUp Bodensee 
(Wegfahrt erst ab Sonntag, 17.00 Uhr, wieder möglich. Der Camperplatz wird 
am Sonntag spätestens um 18.00 Uhr geschlossen). 
->Festivalgelände: Freitag, 12.00 Uhr bis Samstag, 03.00 Uhr, und Samstag, 
10.00 Uhr, bis Sonntag, 03.00 Uhr. 
->Slow-Up am Sonntag: Das Festivalgelände ist vom 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
kostenlos geöffnet (Kein Ticket nötig!). Zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr 
wird auf der Bühne ein kostenloses musikalisches Rahmenprogramm 
geboten. 
 

 

 


